ARDEX G4 BASIC 1-6
brillantweil
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: Uberarbeitungsdatum: Ersetzt Version vom: Version: 1.0
01.06.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : ARDEX G4 BASIC 1-6 brillantweifl®

Produktcode 1 4728

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.21. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung

Spezifikation fir den . Baustoffe

industriellen/professionellen Gebrauch

Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Fliesenverlegung I

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfligbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

ARDEX Baustoff GmbH

Hdrmer Str. 40

A-3382 Loosdorf - Osterreich

T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490

E-Mail-Adresse der fir das SDB zustandigen sachkundigen Person : produktion@ardex.at

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer : +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Osterreich)

ABSCHNITT 2: M6gliche Gefahren

21. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318
Karzinogenitat, Kategorie 2 H351

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung H335

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschaden.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

gl
GHS05 GHs07 GHs08
Signalwort (CLP) . Gefahr
Gefahrliche Inhaltsstoffe : Portlandzement; Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem
Durchmesser < 10 um]
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.

H318 - Verursacht schwere Augenschaden.
H335 - Kann die Atemwege reizen.
H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P261 - Einatmen von Staub vermeiden.
P280 - Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
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P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

spllen.
P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
EUH Satze : EUH212 - Achtung! Bei der Verwendung kann geféhrlicher lungengangiger Staub entstehen.
Staub nicht einatmen.
Zusatzliche Satze : Inhalt/Behalter gemaly lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen
2.3. Sonstige Gefahren
Andere Gefahren, die zu keiner Klassifizierung : Das Produkt enthalt Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserléslichem Chrom(VI)
fihren weniger als 0,0002 % betragt. Bei sachgerechter Lagerung (Trocken) und Verbrauch innerhalb

der angegebenen Lagerzeit kann eine sensibilisierende Wirkung des Zements/Bindemittels bei
Hautkontakt nicht eintreten (H317 oder EUH203 kénnen daher entfallen).

PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich
vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2 Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Portlandzement (CAS-Nr.) 65997-15-2 > 20 Skin Sens. 1, H317
(EG-Nr.) 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit (CAS-Nr.) 13463-67-7 >1 Carc. 2, H351
aerodynamischem Durchmesser < 10 um] (EG-Nr.) 236-675-5
(EG Index-Nr.) 022-006-002
(REACH-Nr) 01-2119489379-17
Kalkstein (CAS-Nr.) 1317-65-3 <15 Skin Irrit. 2, H315
(EG-Nr.) 215-279-6 STOT SE 3, H335
Calciumformiat (CAS-Nr.) 544-17-2 >1 Eye Dam. 1, H318
(EG-Nr.) 208-863-7
Anmerkungen : Chrom-VI-Verbindungen < 2 ppm

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken . Sofern die betroffene Person bei vollem Bewusstsein ist, reichlich Wasser trinken lassen. Keine

Flussigkeitsgabe bei Bewusstlosigkeit. Kein Erbrechen auslésen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschaden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Far Umgebungsbrande geeignete Léschmittel verwenden.
Ungeeignete Léschmittel : Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Keine Brandgefahr.

Explosionsgefahr : Keine.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Keine.
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Brandschutzvorkehrungen : Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Umgebungsluft-

unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstdndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtig

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Allgemeine MaRnahmen : Verschuttete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Schutzausriistung 1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung. Siehe Abschnitt 7.
Notfallmanahmen . Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkréfte
Notfallmalnahmen . Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Zur Ruckhaltung . Verschlttete Mengen aufnehmen.
Reinigungsverfahren . Das Produkt mechanisch aufnehmen. Bildung von Staub minimieren. Verschuttete Mengen

aufnehmen. Keine Druckluft zur Reinigung benutzen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7A1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten . Siehe Abschnitt 8.

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausristung tragen.

Hygienemalnahmen : Schutzhandschuhe tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : Vor Feuchtigkeit schiitzen. An einem trockenen Ort aufbewahren. Das Produkt enthalt

Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserlslichem Chrom(VI) weniger als 0,0002 %
betragt. Bei sachgerechter Lagerung (Trocken) und Verbrauch innerhalb der angegebenen
Lagerzeit kann eine sensibilisierende Wirkung des Zements/Bindemittels bei Hautkontakt nicht
eintreten (H317 oder EUH203 kénnen daher entfallen).

Unvertragliche Materialien : Aluminium. Sauren. Ammoniumsalze.
Lager : Trocken.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser < 10 pm] (13463-67-7)

Osterreich Lokale Bezeichnung Titandioxid (Alveolarstaub)
Osterreich MAK (OEL TWA) 5 mg/m? (A)

5 mg/m? (A)
Osterreich MAK (OEL STEL) 10 mg/m?* (A, 2x 60(Miw) min)

10 mg/m? (A, 2x 60(Miw) min)

Portlandzement (65997-15-2)

Osterreich Lokale Bezeichnung Portlandzement (Staub)
Osterreich MAK (OEL TWA) 5 mg/m? (E)
5 mg/m? (E)
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.
Personliche Schutzausriistung:

Schutzbrille. Bei Staubbildung: Staubmaske. Handschuhe.

Handschutz:
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Schutzhandschuhe. Geeignet sind Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien:
Nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe (Schichtdicke ca. 0,15 mm).

Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille

Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
Atemschutz:

Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte:

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonstige Angaben:

Bei der Verarbeitung sorgféltig vorgehen, um moglichst wenig Staub zu erzeugen. Staubbildung und -ausbreitung vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Fest

Aussehen . Pulver.

Farbe : Weild.

Geruch . Geruchlos.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfugbar
pH-Wert : 11,5 Wassrige Lésung
Relative Verdampfungsgeschwindigkeit : Keine Daten verfugbar
(Butylacetat=1)

Schmelzpunkt : >1250 °C
Gefrierpunkt : Nicht anwendbar
Siedepunkt : Nicht anwendbar
Flammpunkt : Nicht anwendbar
Zundtemperatur : Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfugbar
Entziindbarkeit (fest, gasformig) . Nicht brennbar.
Dampfdruck : Keine Daten verfugbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C . Keine Daten verfugbar
Relative Dichte . Nicht anwendbar
Dichte 1 2,75-3,2g/lcm?®
Loslichkeit : Wasser: 0,1-1,5g/l @ 20°C
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log : Keine Daten verfugbar
Pow)

Viskositat, kinematisch : Nicht anwendbar
Viskositat, dynamisch . Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften . Keine.

Brandférdernde Eigenschaften : Keine.
Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

VOC-Gehalt 1 <3%

Schuttdichte 1 900 - 1300 kg/m?®

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Reagiert mit Wasser.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.
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10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
10.5. Unvertragliche Materialien

Séauren. Ammoniumsalze. Aluminium.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat . Nicht eingestuft
Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser < 10 pm] (13463-67-7)
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Korpergewicht (OECD 425, Ratte, Weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14
Tag(e))
LC50 Inhalation - Ratte > 6,82 mg/l (Sonstiges, 4 Stdn, Ratte, Mannlich, Experimenteller Wert, Inhalation (Staube), 14
Tag(e))
Calciumformiat (544-17-2)
LD50 oral Ratte 2560 mg/kg (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 401, Ratte, Mannlich / weiblich,
Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Korpergewicht (OECD 402: Akute Dermale Toxizitat, 24 Stdn, Ratte, Mannlich /
weiblich, Read-across, Dermal, 14 Tag(e))
LC50 Inhalation - Ratte > 0,67 mg/l air (EPA OTS 798.1150, 4 Stdn, Ratte, Mannlich / weiblich, Read-across,
Inhalation (Staube), 14 Tag(e))
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
pH-Wert: 11,5 Wassrige Lésung
Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenschaden.
pH-Wert: 11,5 Wassrige Losung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Kann die Atemwege reizen.
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft
ARDEX G4 BASIC 1-6 brillantweil
Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar
Mégliche schadliche Wirkungen auf den : Reizung: Schwere Augenschadigung.

Menschen und mégliche Symptome

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Aligemein . Das Produkt gilt weder als schadlich fiir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schéaden in der Umwelt.

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser < 10 ym] (13463-67-7)

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/l (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 203, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss,
Statisches System, SiiRwasser, Experimenteller Wert, Nominale Konzentration)

ErC50 Algen 61 mg/l (EPA 600/9-78-018, 72 Stdn, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisches System,
SuRwasser, Experimenteller Wert, Nominale Konzentration)

Portlandzement (65997-15-2)

LC50 - Fisch [1] | > 1000 mg/l (96 Stdn, Pisces)

Calciumformiat (544-17-2)

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/l (Sonstiges, 96 Stdn, Danio rerio, Statisches System, StilRwasser, Experimenteller
Wert)

EC50 - Krebstiere [1] > 1000 mg/l (EPA 660/3 - 75/009, 48 Stdn, Daphnia magna, Durchflusssystem, SiiBwasser,
Experimenteller Wert, Fortbewegung)

EC50 72h - Alge [1] > 1000 mg/l (EPA 600/9-78-018, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisches System,
SuRwasser, Read-across, Wachtstumsrate)
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-

2.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit
BSB (% des ThSB)

Nicht anwendbar. Staubférmige anorganische Stoffe.
Nicht anwendbar

Persistenz und Abbaubarkeit
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
ThSB

Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar.
Nicht anwendbar (anorganisch)
Nicht anwendbar (anorganisch)

Persistenz und Abbaubarkeit
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
ThSB

BSB (% des ThSB)

Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar.
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar im Wasser.

-
N
w

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation.

Bioakkumulationspotenzial Nicht bioakkumulierbar.

Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation: nicht anwendbar.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log
Pow)

Bioakkumulationspotenzial
12.4. Mobilitat im Boden

-2,47 (Schatzwert)

Nicht bioakkumulierbar.

Okologie - Boden Keine.

Keine Daten in der Literatur vorhanden
Geringes Potenzial fir Mobilitat im Boden.

Oberflachenspannung
Okologie - Boden

Okologie - Boden Keine (experimentellen) Daten zur Mobilitét des Stoffes vorhanden.

Oberflachenspannung 72 mN/m (20 °C, 0.1 %)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 1,49 (log Koc, Read-across)
Koc)
Okologie - Boden Sehr mobil im Boden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich
vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich

Portlandzement (65997-15-2) Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 %
Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <
10 ym] (13463-67-7)

Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Andere schiadliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Ortliche Vorschriften (Abfall)
Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fur die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

: Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
. Inhalt/Behalter gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
: Auf sichere Weise gemal den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Freisetzung in die

Umwelt vermeiden.
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Okologie - Abfallstoffe . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
EAK-Code : 17 01 01 - Beton
10 13 14 - Betonabfalle und Betonschlamme
Bei Resten

01 04 07* - gefahrliche Stoffe enthaltende Abfélle aus der physikalischen und chemischen
Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschatzen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR /IMDG / IATA

ADR IMDG IATA
14.1. UN-Nummer
Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgeméRe UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar | Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar | Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Keine zusatzlichen Informationen verflgbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

- Landtransport
Nicht anwendbar

- Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

- Lufttransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

VOC-Gehalt 1 <3%
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Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und

Verbotsverordnungen

15.1.2. Nationale Vorschriften

: 1. Zement und zementhaltige Gemische durfen nicht verwendet oder in Verkehr gebracht
werden, wenn der Gehalt an I6slichem Chrom VI in der Trockenmasse des Zements nach
Hydratisierung mehr als 2 mg/kg (0,0002 %) betragt.

2. Werden Reduktionsmittel verwendet, so muss der Lieferant unbeschadet der Gliltigkeit
anderer gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften fir die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass auf
der Verpackung von Zement oder zementhaltigen Gemischen gut sichtbar, leserlich und
unverwischbar angegeben ist, wann das Erzeugnis abgepackt wurde sowie unter welchen
Bedingungen und wie lange es gelagert werden kann, ohne dass die Wirkung des
Reduktionsmittels nachlasst und der Gehalt an I6slichem Chrom VI den in Absatz 1 genannten
Grenzwert Uberschreitet.

3. Die Absatze 1 und 2 gelten jedoch nicht fiir das Inverkehrbringen im Hinblick auf iberwachte
geschlossene und vollautomatische Prozesse und auf die Verwendung in solchen Prozessen,
bei denen Zement und zementhaltige Gemische ausschlieBlich mit Maschinen in Beriihrung
kommen und keine Gefahr von Hautkontakt besteht.

4. Die vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir die Priifung des Gehalts an
wasserloslichem Chrom VI von Zement und zementhaltigen Gemischen verabschiedete Norm
ist als das Verfahren zum Nachweis der Einhaltung von Absatz 1 einzusetzen.

5. Ledererzeugnisse, die mit der Haut in Berlhrung kommen, dirfen nicht in Verkehr gebracht
werden, wenn sie einen Chrom(VI)-Gehalt von 3 mg/kg (0,0003 Gewichts-prozent) oder mehr
des gesamten Trockengewichts des Leders aufweisen.

6. Erzeugnisse, die Lederteile enthalten, die mit der Haut in Berlhrung kommen, dirfen nicht in
Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Chrom(VI1)-Gehalt von 3 mg/kg (0,0003
Gewichtsprozent) oder mehr des gesamten Trockengewichts des Leders aufweisen.

7. Die Absatze 5 und 6 gelten nicht flr das Inverkehrbringen von gebrauchten Erzeugnissen,
die vor dem 1. Mai 2015 bereits in den Endverbrauch gelangt waren.

Keine weiteren Informationen verfugbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Carc. 2 Karzinogenitat, Kategorie 2

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann geféhrlicher lungengangiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine
Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : ARDEX G4 BASIC 1-6 silbergrau

Produktcode 1 4726

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.21. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung

Spezifikation fir den . Baustoffe

industriellen/professionellen Gebrauch

Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Fliesenverlegung I

Funktions- oder Verwendungskategorie . Baustoffe

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfiuigbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

ARDEX Baustoff GmbH

Hirmer Str. 40

A-3382 Loosdorf - Osterreich

T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490

E-Mail-Adresse der fur das SDB zustandigen sachkundigen Person : produktion@ardex.at

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer : +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Osterreich)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318
Karzinogenitat, Kategorie 2 H351

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung H335

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschaden.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

g
GHS05 GHS07 GHS08
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefahrliche Inhaltsstoffe . Portlandzement; Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem
Durchmesser < 10 um]
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.

H318 - Verursacht schwere Augenschaden.
H335 - Kann die Atemwege reizen.
H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P261 - Einatmen von Staub vermeiden.
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P280 - Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen.

P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser splilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
EUH Satze : EUH212 - Achtung! Bei der Verwendung kann geféhrlicher lungengangiger Staub entstehen.
Staub nicht einatmen.
Zusatzliche Satze . Inhalt/Behalter gemaR lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen
2.3. Sonstige Gefahren
Andere Gefahren, die zu keiner Klassifizierung  : Das Produkt enthalt Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserléslichem Chrom(VI)
fuhren weniger als 0,0002 % betragt. Bei sachgerechter Lagerung (Trocken) und Verbrauch innerhalb

der angegebenen Lagerzeit kann eine sensibilisierende Wirkung des Zements/Bindemittels bei
Hautkontakt nicht eintreten (H317 oder EUH203 kénnen daher entfallen).

PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich
vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2 Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit (CAS-Nr.) 13463-67-7 >1 Carc. 2, H351
aerodynamischem Durchmesser < 10 uym] (EG-Nr.) 236-675-5
(EG Index-Nr.) 022-006-002
(REACH-Nr) 01-2119489379-17
Calciumformiat (CAS-Nr.) 544-17-2 >1 Eye Dam. 1, H318
(EG-Nr.) 208-863-7
Portlandzement (CAS-Nr.) 65997-15-2 > 20 Skin Sens. 1, H317
(EG-Nr.) 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Anmerkungen : Chrom-VI-Verbindungen < 2 ppm

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken . Sofern die betroffene Person bei vollem Bewusstsein ist, reichlich Wasser trinken lassen. Keine

Flussigkeitsgabe bei Bewusstlosigkeit. Kein Erbrechen auslésen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt 1 Schwere Augenschaden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Fur Umgebungsbrande geeignete Loschmittel verwenden.
Ungeeignete Léschmittel : Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Keine Brandgefahr.

Explosionsgefahr : Keine.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Keine.
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Brandschutzvorkehrungen : Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Umgebungsluft-

unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstdndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtig

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Allgemeine MaRnahmen : Verschuttete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Schutzausriistung 1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung. Siehe Abschnitt 7.
Notfallmanahmen . Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkréfte
Notfallmalnahmen . Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Zur Ruckhaltung . Verschlttete Mengen aufnehmen.
Reinigungsverfahren . Das Produkt mechanisch aufnehmen. Bildung von Staub minimieren. Verschuttete Mengen

aufnehmen. Keine Druckluft zur Reinigung benutzen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7A1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten . Siehe Abschnitt 8.

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausristung tragen.

Hygienemalnahmen : Schutzhandschuhe tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : Vor Feuchtigkeit schiitzen. An einem trockenen Ort aufbewahren. Das Produkt enthalt

Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserlslichem Chrom(VI) weniger als 0,0002 %
betragt. Bei sachgerechter Lagerung (Trocken) und Verbrauch innerhalb der angegebenen
Lagerzeit kann eine sensibilisierende Wirkung des Zements/Bindemittels bei Hautkontakt nicht
eintreten (H317 oder EUH203 kénnen daher entfallen).

Unvertragliche Materialien : Aluminium. Sauren. Ammoniumsalze.
Lager : Trocken.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser < 10 pm] (13463-67-7)

Osterreich Lokale Bezeichnung Titandioxid (Alveolarstaub)
Osterreich MAK (OEL TWA) 5 mg/m? (A)

5 mg/m? (A)
Osterreich MAK (OEL STEL) 10 mg/m?* (A, 2x 60(Miw) min)

10 mg/m? (A, 2x 60(Miw) min)

Portlandzement (65997-15-2)

Osterreich Lokale Bezeichnung Portlandzement (Staub)
Osterreich MAK (OEL TWA) 5 mg/m? (E)
5 mg/m? (E)
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.
Personliche Schutzausriistung:

Schutzbrille. Bei Staubbildung: Staubmaske. Handschuhe.

Handschutz:
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Schutzhandschuhe. Geeignet sind Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien:
Nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe (Schichtdicke ca. 0,15 mm).

Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille

Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
Atemschutz:

Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte:

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonstige Angaben:

Bei der Verarbeitung sorgféltig vorgehen, um moglichst wenig Staub zu erzeugen. Staubbildung und -ausbreitung vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Fest

Aussehen . Pulver.

Farbe : Weild.

Geruch . Geruchlos.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfugbar
pH-Wert : 11,5 Wassrige Lésung
Relative Verdampfungsgeschwindigkeit : Keine Daten verfugbar
(Butylacetat=1)

Schmelzpunkt : >1250 °C
Gefrierpunkt : Nicht anwendbar
Siedepunkt : Nicht anwendbar
Flammpunkt : Nicht anwendbar
Zundtemperatur : Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfugbar
Entziindbarkeit (fest, gasformig) . Nicht brennbar.
Dampfdruck : Keine Daten verfugbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C . Keine Daten verfugbar
Relative Dichte . Nicht anwendbar
Dichte 1 2,75-3,2g/lcm?®
Loslichkeit : Wasser: 0,1-1,5g/l @ 20°C
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log : Keine Daten verfugbar
Pow)

Viskositat, kinematisch : Nicht anwendbar
Viskositat, dynamisch . Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften . Keine.

Brandférdernde Eigenschaften : Keine.
Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

VOC-Gehalt 1 <3%

Schuttdichte 1 900 - 1300 kg/m?®

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Reagiert mit Wasser.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.
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10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
10.5. Unvertragliche Materialien

Séauren. Ammoniumsalze. Aluminium.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat . Nicht eingestuft
Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser < 10 pm] (13463-67-7)
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Korpergewicht (OECD 425, Ratte, Weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14
Tag(e))
LC50 Inhalation - Ratte > 6,82 mg/l (Sonstiges, 4 Stdn, Ratte, Mannlich, Experimenteller Wert, Inhalation (Staube), 14
Tag(e))
Calciumformiat (544-17-2)
LD50 oral Ratte 2560 mg/kg (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 401, Ratte, Mannlich / weiblich,
Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Korpergewicht (OECD 402: Akute Dermale Toxizitat, 24 Stdn, Ratte, Mannlich /
weiblich, Read-across, Dermal, 14 Tag(e))
LC50 Inhalation - Ratte > 0,67 mg/l air (EPA OTS 798.1150, 4 Stdn, Ratte, Mannlich / weiblich, Read-across,
Inhalation (Staube), 14 Tag(e))
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
pH-Wert: 11,5 Wassrige Lésung
Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenschaden.
pH-Wert: 11,5 Wassrige Losung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Kann die Atemwege reizen.
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft
ARDEX G4 BASIC 1-6 silbergrau
Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar
Mégliche schadliche Wirkungen auf den : Reizung: Schwere Augenschadigung.

Menschen und mégliche Symptome

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Aligemein . Das Produkt gilt weder als schadlich fiir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schéaden in der Umwelt.

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser < 10 ym] (13463-67-7)

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/l (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 203, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss,
Statisches System, SiiRwasser, Experimenteller Wert, Nominale Konzentration)

ErC50 Algen 61 mg/l (EPA 600/9-78-018, 72 Stdn, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisches System,
SuRwasser, Experimenteller Wert, Nominale Konzentration)

Portlandzement (65997-15-2)

LC50 - Fisch [1] | > 1000 mg/l (96 Stdn, Pisces)

Calciumformiat (544-17-2)

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/l (Sonstiges, 96 Stdn, Danio rerio, Statisches System, StilRwasser, Experimenteller
Wert)

EC50 - Krebstiere [1] > 1000 mg/l (EPA 660/3 - 75/009, 48 Stdn, Daphnia magna, Durchflusssystem, SiiBwasser,
Experimenteller Wert, Fortbewegung)

EC50 72h - Alge [1] > 1000 mg/l (EPA 600/9-78-018, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisches System,
SuRwasser, Read-across, Wachtstumsrate)
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-

2.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht anwendbar. Staubférmige anorganische Stoffe.

BSB (% des ThSB)

Nicht anwendbar

Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar.

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

Nicht anwendbar (anorganisch)

ThSB

Nicht anwendbar (anorganisch)

Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar.

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

Nicht anwendbar

ThSB

Nicht anwendbar

BSB (% des ThSB)

Nicht anwendbar

Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar im Wasser.

-
N
w

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial

Keine Bioakkumulation.

Bioakkumulationspotenzial

Nicht bioakkumulierbar.

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation: nicht anwendbar.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log
Pow)

-2,47 (Schatzwert)

Bioakkumulationspotenzial

Nicht bioakkumulierbar.

12.4. Mobilitat im Boden

Okologie - Boden

Keine.

Oberflachenspannung

Keine Daten in der Literatur vorhanden

Okologie - Boden

Geringes Potenzial fir Mobilitat im Boden.

Okologie - Boden

Keine (experimentellen) Daten zur Mobilitét des Stoffes vorhanden.

Oberflachenspannung

72 mN/m (20 °C, 0.1 %)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log
Koc)

1,49 (log Koc, Read-across)

Okologie - Boden

Sehr mobil im Boden.

12.5.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich
vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 %
Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <
10 ym] (13463-67-7)

Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Portlandzement (65997-15-2)

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

12.6. Andere schiadliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Ortliche Vorschriften (Abfall)
Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fur die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

: Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
. Inhalt/Behalter gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
: Auf sichere Weise gemal den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Freisetzung in die

Umwelt vermeiden.
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Okologie - Abfallstoffe . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
EAK-Code : 17 01 01 - Beton
10 13 14 - Betonabfalle und Betonschlamme
Bei Resten

01 04 07* - gefahrliche Stoffe enthaltende Abfélle aus der physikalischen und chemischen
Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschatzen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR /IMDG / IATA

ADR IMDG IATA
14.1. UN-Nummer
Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgeméRe UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar | Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar | Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Keine zusatzlichen Informationen verflgbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

- Landtransport
Nicht anwendbar

- Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

- Lufttransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

VOC-Gehalt 1 <3%
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Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und

Verbotsverordnungen

15.1.2. Nationale Vorschriften

: 1. Zement und zementhaltige Gemische durfen nicht verwendet oder in Verkehr gebracht
werden, wenn der Gehalt an I6slichem Chrom VI in der Trockenmasse des Zements nach
Hydratisierung mehr als 2 mg/kg (0,0002 %) betragt.

2. Werden Reduktionsmittel verwendet, so muss der Lieferant unbeschadet der Gliltigkeit
anderer gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften fir die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass auf
der Verpackung von Zement oder zementhaltigen Gemischen gut sichtbar, leserlich und
unverwischbar angegeben ist, wann das Erzeugnis abgepackt wurde sowie unter welchen
Bedingungen und wie lange es gelagert werden kann, ohne dass die Wirkung des
Reduktionsmittels nachlasst und der Gehalt an I6slichem Chrom VI den in Absatz 1 genannten
Grenzwert Uberschreitet.

3. Die Absatze 1 und 2 gelten jedoch nicht fiir das Inverkehrbringen im Hinblick auf iberwachte
geschlossene und vollautomatische Prozesse und auf die Verwendung in solchen Prozessen,
bei denen Zement und zementhaltige Gemische ausschlieBlich mit Maschinen in Beriihrung
kommen und keine Gefahr von Hautkontakt besteht.

4. Die vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir die Priifung des Gehalts an
wasserloslichem Chrom VI von Zement und zementhaltigen Gemischen verabschiedete Norm
ist als das Verfahren zum Nachweis der Einhaltung von Absatz 1 einzusetzen.

5. Ledererzeugnisse, die mit der Haut in Berlhrung kommen, dirfen nicht in Verkehr gebracht
werden, wenn sie einen Chrom(VI)-Gehalt von 3 mg/kg (0,0003 Gewichts-prozent) oder mehr
des gesamten Trockengewichts des Leders aufweisen.

6. Erzeugnisse, die Lederteile enthalten, die mit der Haut in Berlhrung kommen, dirfen nicht in
Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Chrom(VI1)-Gehalt von 3 mg/kg (0,0003
Gewichtsprozent) oder mehr des gesamten Trockengewichts des Leders aufweisen.

7. Die Absatze 5 und 6 gelten nicht flr das Inverkehrbringen von gebrauchten Erzeugnissen,
die vor dem 1. Mai 2015 bereits in den Endverbrauch gelangt waren.

Keine weiteren Informationen verfugbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Carc. 2 Karzinogenitat, Kategorie 2

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann geféhrlicher lungengangiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine
Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.

01.06.2021
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Ausgabedatum: Uberarbeitungsdatum: Ersetzt Version vom: Version: 1.0
01.06.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : ARDEX G4 BASIC 1-6 zementgrau

Produktcode 1 4725

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.21. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung

Spezifikation fir den . Baustoffe

industriellen/professionellen Gebrauch

Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Fliesenverlegung I

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfligbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

ARDEX Baustoff GmbH

Hdrmer Str. 40

A-3382 Loosdorf - Osterreich

T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490

E-Mail-Adresse der fir das SDB zustandigen sachkundigen Person : produktion@ardex.at

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer : +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Osterreich)

ABSCHNITT 2: M6gliche Gefahren

21. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung H335

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschaden.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

gy
GHS05 GHS07
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefahrliche Inhaltsstoffe . Portlandzement
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.

H318 - Verursacht schwere Augenschaden.
H335 - Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 - Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser splilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdaglichkeit entfernen. Weiter
spllen.
P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P261 - Einatmen von Staub vermeiden.

02.06.2021 AT - de 1/8



mailto:produktion@ardex.at

ARDEX G4 BASIC 1-6 zementgrau
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830

EUH Satze : EUH212 - Achtung! Bei der Verwendung kann geféhrlicher lungengangiger Staub entstehen.
Staub nicht einatmen.

Zusatzliche Satze . Inhalt/Behalter gemaR lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Klassifizierung : Das Produkt enthalt Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserlslichem Chrom(VI)

fihren weniger als 0,0002 % betragt. Bei sachgerechter Lagerung (Trocken) und Verbrauch innerhalb

der angegebenen Lagerzeit kann eine sensibilisierende Wirkung des Zements/Bindemittels bei
Hautkontakt nicht eintreten (H317 oder EUH203 kdnnen daher entfallen).

PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich
vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2 Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Portlandzement (CAS-Nr.) 65997-15-2 > 20 Skin Sens. 1, H317
(EG-Nr.) 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
Kalkstein (CAS-Nr.) 1317-65-3 <25 Skin Irrit. 2, H315
(EG-Nr.) 215-279-6 STOT SE 3, H335
Calciumformiat (CAS-Nr.) 544-17-2 >1 Eye Dam. 1, H318
(EG-Nr.) 208-863-7
Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit (CAS-Nr.) 13463-67-7 <1 Carc. 2, H351
aerodynamischem Durchmesser < 10 ym] (EG-Nr.) 236-675-5
(EG Index-Nr.) 022-006-002
(REACH-Nr) 01-2119489379-17
Anmerkungen : Chrom-VI-Verbindungen < 2 ppm

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt ¢ Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRRnahmen nach Verschlucken . Sofern die betroffene Person bei vollem Bewusstsein ist, reichlich Wasser trinken lassen. Keine
Flussigkeitsgabe bei Bewusstlosigkeit. Kein Erbrechen auslésen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Reizung.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschaden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Fur Umgebungsbrande geeignete Loschmittel verwenden.

Ungeeignete Léschmittel : Wasservollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Keine Brandgefahr.

Explosionsgefahr . Keine.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Keine.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Brandschutzvorkehrungen : Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-

unabhéngiges Atemschutzgeréat. Vollstdndige Schutzkleidung.
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ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Allgemeine MaRnahmen . Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Schutzausriistung 1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung. Siehe Abschnitt 7.
NotfallmaRnahmen : Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte
NotfallmaRnahmen . Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Zur Ruckhaltung . Verschuttete Mengen aufnehmen.
Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Bildung von Staub minimieren. Verschuttete Mengen

aufnehmen. Keine Druckluft zur Reinigung benutzen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7A1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten : Siehe Abschnitt 8.

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausristung tragen.

HygienemaRnahmen 1 Schutzhandschuhe tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Lagerbedingungen : Vor Feuchtigkeit schiitzen. An einem trockenen Ort aufbewahren. Das Produkt enthalt

Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserloslichem Chrom(VI) weniger als 0,0002 %
betragt. Bei sachgerechter Lagerung (Trocken) und Verbrauch innerhalb der angegebenen
Lagerzeit kann eine sensibilisierende Wirkung des Zements/Bindemittels bei Hautkontakt nicht
eintreten (H317 oder EUH203 kénnen daher entfallen).

Unvertragliche Materialien : Aluminium. Sauren. Ammoniumsalze.
Lager : Trocken.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser < 10 pm] (13463-67-7)

Osterreich Lokale Bezeichnung Titandioxid (Alveolarstaub)
Osterreich MAK (OEL TWA) 5 mg/m? (A)

5 mg/m? (A)
Osterreich MAK (OEL STEL) 10 mg/m? (A, 2x 60(Miw) min)

10 mg/m? (A, 2x 60(Miw) min)

Portlandzement (65997-15-2)

Osterreich Lokale Bezeichnung Portlandzement (Staub)
Osterreich MAK (OEL TWA) 5 mg/m? (E)
5 mg/m? (E)
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.
Personliche Schutzausriistung:

Schutzbrille. Bei Staubbildung: Staubmaske. Handschuhe.

Handschutz:

Schutzhandschuhe. Geeignet sind Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien:
Nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe (Schichtdicke ca. 0,15 mm).

Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille
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Haut- und Korperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte:

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben:

Bei der Verarbeitung sorgféltig vorgehen, um moglichst wenig Staub zu erzeugen. Staubbildung und -ausbreitung vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand . Fest

Aussehen . Pulver.

Farbe 1 Zementgrau.

Geruch . Geruchlos.

Geruchsschwelle
pH-Wert

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit
(Butylacetat=1)

. Keine Daten verfugbar
: 11,5 Wassrige Lésung
. Keine Daten verfiigbar

Schmelzpunkt : >1250 °C

Gefrierpunkt . Nicht anwendbar
Siedepunkt : Nicht anwendbar
Flammpunkt : Nicht anwendbar
Zindtemperatur : Nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur
Entzindbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Dichte

Léslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log
Pow)

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

. Keine Daten verfligbar

: Nicht brennbar.

. Keine Daten verfiigbar

: Keine Daten verfligbar

: Nicht anwendbar

1 2,75-3,2 glcm®

: Wasser: 0,1-1,5g/l @ 20°C
. Keine Daten verfligbar

: Nicht anwendbar
: Nicht anwendbar
: Keine.
. Keine.
. Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben
VOC-Gehalt 1 <3%
Schiittdichte : 900 — 1300 kg/m?

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Reagiert mit Wasser.

10.2. Chemische Stabilitét
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
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10.5. Unvertragliche Materialien
Sauren. Ammoniumsalze. Aluminium.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat . Nicht eingestuft
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Korpergewicht (OECD 425, Ratte, Weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14
Tag(e))
LC50 Inhalation - Ratte > 6,82 mg/l (Sonstiges, 4 Stdn, Ratte, Mannlich, Experimenteller Wert, Inhalation (Staube), 14
Tag(e))
LD50 oral Ratte 2560 mg/kg (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 401, Ratte, Mannlich / weiblich,
Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Korpergewicht (OECD 402: Akute Dermale Toxizitat, 24 Stdn, Ratte, Mannlich /
weiblich, Read-across, Dermal, 14 Tag(e))
LC50 Inhalation - Ratte > 0,67 mg/l air (EPA OTS 798.1150, 4 Stdn, Ratte, Mannlich / weiblich, Read-across,
Inhalation (Staube), 14 Tag(e))
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
pH-Wert: 11,5 Wassrige Lésung
Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenschaden.
pH-Wert: 11,5 Wassrige Losung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat . Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Kann die Atemwege reizen.
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft
Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar
Mégliche schadliche Wirkungen auf den : Reizung: Schwere Augenschadigung.

Menschen und mdégliche Symptome

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein . Das Produkt gilt weder als schadlich fiir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schaden in der Umwelt.

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/l (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 203, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss,
Statisches System, SiiRwasser, Experimenteller Wert, Nominale Konzentration)

ErC50 Algen 61 mg/l (EPA 600/9-78-018, 72 Stdn, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisches System,
SuRwasser, Experimenteller Wert, Nominale Konzentration)

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/l (96 Stdn, Pisces)

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/l (Sonstiges, 96 Stdn, Danio rerio, Statisches System, StiRwasser, Experimenteller
Wert)

EC50 - Krebstiere [1] > 1000 mg/l (EPA 660/3 - 75/009, 48 Stdn, Daphnia magna, Durchflusssystem, SiiRwasser,
Experimenteller Wert, Fortbewegung)

EC50 72h - Alge [1] > 1000 mg/l (EPA 600/9-78-018, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisches System,
SuRwasser, Read-across, Wachtstumsrate)

-

2.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht anwendbar. Staubférmige anorganische Stoffe.
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BSB (% des ThSB) Nicht anwendbar

Persistenz und Abbaubarkeit
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
ThSB

Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar.
Nicht anwendbar (anorganisch)
Nicht anwendbar (anorganisch)

Persistenz und Abbaubarkeit
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
ThSB

BSB (% des ThSB)

Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar.
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar im Wasser.

=
N
w

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation.

Bioakkumulationspotenzial Nicht bioakkumulierbar.

Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation: nicht anwendbar.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log
Pow)

Bioakkumulationspotenzial
12.4. Mobilitdt im Boden

-2,47 (Schatzwert)

Nicht bioakkumulierbar.

Okologie - Boden Keine.

Keine Daten in der Literatur vorhanden
Geringes Potenzial fir Mobilitat im Boden.

Oberflachenspannung
Okologie - Boden

Okologie - Boden Keine (experimentellen) Daten zur Mobilitdt des Stoffes vorhanden.

Oberflachenspannung 72 mN/m (20 °C, 0.1 %)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 1,49 (log Koc, Read-across)
Koc)
Okologie - Boden Sehr mobil im Boden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich
vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich

Portlandzement (65997-15-2) Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 %
Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <
10 um] (13463-67-7)

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Ortliche Vorschriften (Abfall)
Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

Okologie - Abfallstoffe

. Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
: Inhalt/Behalter gemafR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
. Auf sichere Weise gemaR den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Freisetzung in die

Umwelt vermeiden.

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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EAK-Code : 17 01 01 - Beton
10 13 14 - Betonabfalle und Betonschlamme
Bei Resten

01 04 07* - gefahrliche Stoffe enthaltende Abfélle aus der physikalischen und chemischen
Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschéatzen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR/IMDG / IATA

ADR IMDG IATA
14.1. UN-Nummer
Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgeméiRe UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren
Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar

Keine zusatzlichen Informationen verfigbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

- Landtransport
Nicht anwendbar

- Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

- Lufttransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

VOC-Gehalt 1 <3%
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ARDEX G4 BASIC 1-6 zementgrau

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und

Verbotsverordnungen

15.1.2. Nationale Vorschriften

: 1. Zement und zementhaltige Gemische durfen nicht verwendet oder in Verkehr gebracht
werden, wenn der Gehalt an I6slichem Chrom VI in der Trockenmasse des Zements nach
Hydratisierung mehr als 2 mg/kg (0,0002 %) betragt.

2. Werden Reduktionsmittel verwendet, so muss der Lieferant unbeschadet der Gliltigkeit
anderer gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften fir die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass auf
der Verpackung von Zement oder zementhaltigen Gemischen gut sichtbar, leserlich und
unverwischbar angegeben ist, wann das Erzeugnis abgepackt wurde sowie unter welchen
Bedingungen und wie lange es gelagert werden kann, ohne dass die Wirkung des
Reduktionsmittels nachlasst und der Gehalt an I6slichem Chrom VI den in Absatz 1 genannten
Grenzwert Uberschreitet.

3. Die Absatze 1 und 2 gelten jedoch nicht fiir das Inverkehrbringen im Hinblick auf iberwachte
geschlossene und vollautomatische Prozesse und auf die Verwendung in solchen Prozessen,
bei denen Zement und zementhaltige Gemische ausschlieBlich mit Maschinen in Beriihrung
kommen und keine Gefahr von Hautkontakt besteht.

4. Die vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir die Priifung des Gehalts an
wasserloslichem Chrom VI von Zement und zementhaltigen Gemischen verabschiedete Norm
ist als das Verfahren zum Nachweis der Einhaltung von Absatz 1 einzusetzen.

5. Ledererzeugnisse, die mit der Haut in Berlhrung kommen, dirfen nicht in Verkehr gebracht
werden, wenn sie einen Chrom(VI)-Gehalt von 3 mg/kg (0,0003 Gewichts-prozent) oder mehr
des gesamten Trockengewichts des Leders aufweisen.

6. Erzeugnisse, die Lederteile enthalten, die mit der Haut in Berlhrung kommen, dirfen nicht in
Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Chrom(VI1)-Gehalt von 3 mg/kg (0,0003
Gewichtsprozent) oder mehr des gesamten Trockengewichts des Leders aufweisen.

7. Die Absatze 5 und 6 gelten nicht flr das Inverkehrbringen von gebrauchten Erzeugnissen,
die vor dem 1. Mai 2015 bereits in den Endverbrauch gelangt waren.

Keine weiteren Informationen verfugbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Carc. 2 Karzinogenitat, Kategorie 2

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann geféhrlicher lungengangiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine
Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.

02.06.2021

AT -de 8/8



	ARDEX G4_SDB_AT_brillantweiß_2021-06-01
	ARDEX G4_SDB_AT_silbergrau_2021-06-01
	ARDEX G4_SDB_AT_zementgrau_2021-06-01

